Anhang 3 zur Checkliste nach DIN EN ISO/IEC 17020

Elemente des Inspektionsberichts und der Inspektionsbescheinigung

gemäß EA IAF/ILAC-A4:2004 Leitfaden zur Anwendung der ISO/IEC 17020:1998

1* 
Bezeichnung des Dokuments, d.h. als Inspektionsbericht bzw. Inspektionsbescheinigung

2* 
Kennzeichnung des Dokuments, d.h. Ausstellungsdatum und eindeutige Kennzeichnung

3* 
Kennzeichnung der ausstellenden Stelle

4* 
Kennzeichnung des Auftraggebers

5* 
Beschreibung der bestellten Inspektionsarbeit

6* 
Inspektionsdatum/ -daten

7* 
Kennzeichnung des bzw. der inspizierten Objekte(s) und, wenn anwendbar, Kennzeichnung der spezifischen Komponenten, die inspiziert wurden, sowie Kennzeichnung der Standorte, an denen z. B. zerstörungsfreie Prüfungen durchgeführt wurden

8* 
Informationen darüber, was von dem ursprünglichen Arbeitsumfang weggelassen wurde

9* 
Kennzeichnung oder kurze Beschreibung der verwendeten Inspektionsmethode(n) und Verfahren, unter Erwähnung der Abweichungen, Hinzufügungen oder Ausschlüsse von den vereinbarten Methoden und Verfahren

10 
Kennzeichnung der für das Messen/Prüfen verwendeten Ausrüstungen

11 
Sofern anwendbar und wenn in der Inspektionsmethode oder dem Inspektionsverfahren nicht spezifiziert, Bezugnahme auf oder Beschreibung der Methode zur Probenahme und Informationen darüber, wo, wann, wie und von wem die Proben genommen wurden

12* 
Wurde ein Teil der Inspektionsarbeiten nach außen vergeben, so sind die Ergebnisse dieser Arbeit klar zu kennzeichnen

13 
Informationen darüber, wo die Inspektion durchgeführt wurde

14 
Informationen über die Umweltbedingungen während der Inspektion, falls diese relevant sind

15* 
Die Ergebnisse der Inspektion, inklusive einer Konformitätserklärung sowie alle gefundenen Mängel oder Nichtkonformitäten (die Ergebnisse können durch Tabellen, Grafiken, Skizzen und Fotografien belegt werden)

16 
Eine Erklärung, dass die Inspektionsergebnisse sich ausschließlich auf die bestellte Arbeit oder das (die) inspizierte(n) Objekt(e) oder Teil beziehen

17 
Eine Erklärung, dass der Inspektionsbericht ohne Genehmigung der Inspektionsstelle und des Kunden nicht reproduziert werden darf, es sei denn, dieser wird vollständig reproduziert

18 
Zeichen oder Stempel des Inspektors

19* 
Namen (mit eindeutiger Funktionsbezeichnung) der Zeichnungsberechtigten sowie der Personen, die maßgeblich bei der Durchführung der Inspektion beteiligt waren und in den Fällen, in denen keine sichere elektronische Authentifizierung gemacht wird, ihre Unterschrift (siehe auch Abschnitt 13.3 in ISO/IEC 17020)

* Elemente der Inspektionsberichte/Inspektionsbescheinigungen, die für eine Einhaltung von ISO/IEC 17020 als obligatorisch betrachtet werden
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